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Elektronische Kostenrechnung 

Inbetriebnahme des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs („beA“) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit dem Jahr 2010 werden Vorschusskostenrechnungen der hessischen Justiz 

elektronisch per EGVP versandt. Durch eine Änderung des § 1 Abs. 1 der Einfor-

derungs- und Beitreibungsanordnung im Bereich der Justizverwaltung (Kostenein-

ziehungsbestimmungen – KEBest) [RdErl. d. HMdJIE v. 22.07.2013 (5230 - Z/C3 - 

2010/11235) – JMBl. Nr. 09/2013, S. 586 ff.] trat eine Erweiterung des elektroni-

schen Rechnungsversandes im Hinblick auf die Sollstellungen in Kraft. Seitdem 

können Kostenrechnungen an Kostenschuldnerinnen und Kostenschuldner, die 
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über ein elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach oder ein DE-Mail-

Postfach verfügen, elektronisch an diese übersandt werden. 

Die hessischen Zusatzbestimmungen zu § 25 der Kostenverfügung [RdErl. d. MdJ 

v. 02.06.2015 (5607 - II/B 2 - 2011/6489 - II/A) – JMBI. S. 182] ermöglichen auch 

eine Versendung von Kostenrechnungen direkt an die oder den Bevollmächtigten 

der Kostenschuldnerin oder des Kostenschuldners. 

Mit dem Start des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs wird nun von 

dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Eine direkte Versendung an die Kosten-

schuldnerinnen oder Kostenschuldner erfolgt in diesen Fällen nicht. Eventuell 

notwendige Mahnungen werden jedoch direkt an die zahlungspflichtigen Personen 

gesandt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Winterling 

 

 


